
INFORMATIONSBLATT HERABSETZUNGSANTRAG 
§ 45 EStG 

 
Vorauszahlungen 
 

Gemäß § 45 EStG hat der Steuerpflichtige auf die Einkommensteuer 

Vorauszahlungen zu entrichten. Die Vorauszahlungsbeträge für ein Kalenderjahr 

ergeben sich auf Grundlage der letzten Jahresveranlagung. Hierbei geht der 

Gesetzgeber von einem jährlich steigenden Einkommen aus, wobei für das 1. Jahr 

eine Steigerung von 4%, für alle weiteren Jahre einer Steigerung von 5% 

angenommen wird. 

 

Herabsetzungsantrag - Voraussetzungen 
 

Ändern sich die Voraussetzungen, von denen das Finanzamt bei Festsetzung der 

Vorauszahlungen ausgegangen ist, dann können die Vorauszahlungen auf Antrag 

des Steuerpflichtigen an die geänderten Einkommensteuererwartungen angepasst 

werden. 

Hierbei hat der Steuerpflichtige Angaben über die voraussichtliche 

Bemessungsgrundlage der Steuerschuld der Abgabenbehörde glaubhaft zu machen, 

zum Beispiel durch: 

• Prognoserechnungen 

• Zwischenbilanzen 

• Aufstellung über die Umsatzentwicklung 

• Nachweis von wesentlichen Forderungsausfällen 

 

Nach 30. September darf das FA Bescheide über die Änderung der Vorauszahlung 

für das laufende Kalenderjahr nicht mehr erlassen. Entsprechende Bescheide 

müssen somit bis spätestens 30. September eines Jahres erlassen werden. 

 

Über die Änderung der Höhe von Vorauszahlungen muss ein Bescheid erlassen 

werden. 

 



Zahlungserleichterungsansuchen in Finanz Online: 

 

Herabsetzungsanträge können auch elektronisch über Finanz Online vorgenommen 

werden. 

 

Schritte: Einstieg in Finanz Online -> „Eingaben“ -> „Anträge“ –> „Vorauszahlung“ -> 

„Finanzamts- und Steuernummer“ -> „Jahr“ -> „Einkommensteuer“ 

 

 

 


